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1. Vorbemerkungen 

1 Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist am 28.05.2009 bekannt ge-
macht worden (BGBl. I S. 1102) und gemäß dessen Artikel 15 am 29.05.2009 in 
Kraft getreten. Es enthält in einem neuen Abschnitt des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch (EGHGB) eine Reihe von Übergangsregelungen: Artikel 66 
EGHGB regelt die erstmalige Anwendung der neuen Vorschriften des HGB, Arti-
kel 67 EGHGB enthält vor allem Beibehaltungs- und Fortführungswahlrechte sowie 
andere Erleichterungen. Gegenstand dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungsle-
gung sind Einzelfragen im Zusammenhang mit dem Übergang auf die Rechtslage 
nach Inkrafttreten des BilMoG. 

 

2. Allgemeine Fragen 

2.1. Anwendung der neuen Vorschriften 

2 Für die erstmalige Anwendung der neuen Vorschriften sieht Artikel 66 EGHGB ver-
schiedene Zeitpunkte vor (vgl. Übersicht in der Anlage): 

 Die begünstigenden (deregulierenden) Vorschriften sind bereits auf Abschlüsse 
für nach dem 31.12.2007 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. Hiervon er-
fasst sind die Befreiung von der handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzie-
rungspflicht (§§ 241a, 242 Abs. 4 HGB) sowie die Anhebung der monetären 
Schwellenwerte (§§ 267 Abs. 1 und 2, 293 Abs. 1 HGB) (Artikel 66 Abs. 1 
EGHGB). 

 Die meisten der aus der erforderlichen Umsetzung von EU-Richtlinien (vor allem 
der geänderten Vierten, Siebenten und Achten EU-Richtlinie) resultierenden Vor-
schriften, insb. zu Anhang, Lagebericht und Abschlussprüfung, sind erstmals auf 
Abschlüsse für das nach dem 31.12.2008 beginnende Geschäftsjahr anzuwen-
den (Artikel 66 Abs. 2 Satz 1 EGHGB). 


